
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

52
7 

28
6

A
1

��&���������
(11) EP 2 527 286 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
28.11.2012 Patentblatt 2012/48

(21) Anmeldenummer: 12003877.3

(22) Anmeldetag: 16.05.2012

(51) Int Cl.:
B66C 23/86 (2006.01) B66C 23/90 (2006.01)

B66C 23/94 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 27.05.2011 DE 102011105819

(71) Anmelder: Liebherr-Werk Nenzing GmbH
6710 Nenzing (AT)

(72) Erfinder:  
• Kräutler, Wilhelm, Ing.

6842 Koblach (AT)
• Schobesberger, Eugen, DI

6832 Röthis (AT)

(74) Vertreter: Laufhütte, Dieter et al
Lorenz-Seidler-Gossel 
Widenmayerstrasse 23
80538 München (DE)

(54) Kran mit Überlastsicherung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kran
(10), insbesondere Offshore-Kran, mit einem Drehwerk
(30) und einem hydraulischen Drehwerksantrieb, wobei
das Drehwerk über ein durch den hydraulischen Dreh-
werksantrieb aufgebrachtes Haltemoment in seiner Po-
sition gehalten wird, und wobei eine Überlastsicherung
mit wenigstens einem Erfassungsmittel zur Erfassung
der Ausladung und/oder der Position des Kranhakens
und mit wenigstens einem Druckentlastungsventil (130)
vorgesehen ist, wobei über wenigstens ein Druckentla-
stungsventil der am hydraulischen Drehwerksantrieb an-
liegende Systemdruck in Abhängigkeit von der Ausla-
dung und/oder der Position des Kranhakens regulierbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran, insbesondere
Offshore-Kran, mit einem Drehwerk und einem hydrau-
lischen Drehwerksantrieb, wobei das Drehwerk über ein
durch den hydraulischen Drehwerksantrieb aufgebrach-
tes Haltemoment in seiner Position gehalten wird.
[0002] Krankonstruktionen sind regelmäßig für ein be-
stimmtes maximal zulässiges Lastmoment ausgelegt.
Ein Überschreiten dieses zulässigen Lastmomentes
kann zu einer erheblichen Gefährdung für das Ausleger-
system sowie sonstiger Kranbestandteile führen und
dauerhafte Schäden an der gesamten Krankonstruktion
hervorrufen. Daher besitzen Krane üblicherweise eine
Überlastsicherung, die bei einem Überschreiten der zu-
lässigen Kräfte auf die Krankonstruktion ein Abschalten
des Kranbetriebs bewirkt.
[0003] Insbesondere bei Offshore-Kranen können auf-
grund des Bewegungsprofils der zu hebenden Last
schlagartige Änderungen des anliegenden Lastmomen-
tes auftreten, die eine besondere Ausgestaltung der
Überlastsicherung verlangen, da ein bloßes Abschalten
der Kranantriebe speziell bei den im Offshore-Betrieb
auftretenden Lastfälle zu einer Zerstörung der Krankon-
struktion führt. Besonders gefährlich ist hier das Be- und
Entladen eines Schiffs, das nicht bei ruhigem Wasser im
Hafen, sondern bei höherem Seegang durchgeführt wird.
Verhängt der Lasthaken eines auf einer Offshore-Platt-
form stehenden Krans am Versorgungsschiff, kommt es
zu einer Überbelastung des Krans, wenn das Versor-
gungsschiff in ein Wellental absinkt. Die auftretenden La-
sten würden zu einer Zerstörung des Krans führen, wenn
die Überlastsicherung lediglich die Stellantriebe des
Krans außer Betrieb setzt. Um einen Zerstörung des
Krans in solchen Fällen zu verhindern, muß das Hubseil
nachgelassen werden.
[0004] Derartige Überlastsicherungen berücksichti-
gen allerdings nur die vertikale Bewegung der Last wäh-
rend des Kranbetriebs. So wird beispielsweise die auf
einem Schiff liegende Last durch die Wellenbewegung
des Meeres gegebenenfalls zusätzlich zur vertikalen Be-
wegung auch in horizontaler Richtung bewegt, wodurch
das Schiff bzw. die Last seitlich zum Kran driftet. Auch
eine seitliche Bewegung kann ein gefährliches Lastmo-
ment auf die verwendete Krankonstruktion, insbesonde-
re auf das Drehwerk und auf den Ausleger bewirken.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Überlastsicherung für einen Kran unter Berück-
sichtigung der voranstehenden Problematik weiterzubil-
den.
[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Kran, insbe-
sondere Offshore-Kran, mit einem Drehwerk und einem
hydraulischen Drehwerksantrieb gemäß den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst. Der Drehwerksantrieb bringt in
an sich bekannter Art und Weise ein Drehmoment auf
das Krandrehwerk auf, um eine Drehbewegung des
Krans um eine vertikal stehende Drehachse zu bewirken.
Üblicherweise wird durch den hydraulischen Drehwerks-

antrieb ein Haltemoment auf das Drehwerk eingebracht,
um dieses in der gewünschten Position festzuhalten.
[0007] Der grundlegende Gedanke der Erfindung be-
steht nun darin, daß aufgebrachte Haltemoment zu re-
gulieren, um ein Überschreiten des maximal zulässigen
Lastmomentes am Drehwerk aufgrund der Lastbewe-
gung zu verhindern. Übersteigt das durch die Last be-
wirkte Moment am Drehwerk das eingestellte Haltemo-
ment, so führt dies zu einer Drehbewegung des Ausle-
gersystems und einer Entlastung der gesamten Kran-
struktur. Die Bestimmung des maximal zulässigen Last-
momentes erfolgt in Abhängigkeit der Ausladung und/
oder der Position des Kranhakens.
[0008] Der Kran sieht hierzu eine Überlastsicherung
vor, die wenigstens ein Erfassungsmittel zur Erfassung
der Ausladung und/oder Position des Kranhakens und
wenigstens ein Druckentlastungsventil aufweist. Erfin-
dungsgemäß ist die Überlastsicherung derart ausge-
führt, so daß über wenigstens ein Druckentlastungsventil
der am hydraulischen Drehwerksantrieb anliegende Sy-
stemdruck und folglich das resultierende Haltemoment
am Drehwerksantrieb in Abhängigkeit von der Ausladung
und/oder der Position des Kranhakens regulierbar ist.
[0009] Das maximal auftretende Moment am Dreh-
werk kann durch die Drehbewegung begrenzt werden,
wodurch sich potentielle Schäden am Ausleger verhin-
dern lassen. Beispielsweise führt ein Schrägzug einer
angehängten Last zu einer Drehbewegung des Dreh-
werks, falls das Maximalmoment, also das durch den
Krandrehwerkantrieb bestimmte Haltemoment, über-
schritten wird. Insbesondere wird das regulierbare Hal-
temoment am Drehwerk in Abhängigkeit von der Ausla-
dung und/oder Position des Hakens reduziert.
[0010] Beispielsweise kann es vorgesehen sein, daß
im nicht geöffneten Zustand des oder der Druckentla-
stungsventile das Haltemoment über die Druckeinstel-
lung einer mit der Systemdruckleitung verbundenen Hy-
draulikpumpe definiert ist. Ist eine Reduzierung des Hal-
temomentes am Drehwerksantrieb aufgrund der Ausla-
dung und/oder Position des Hakens beabsichtigt, so läßt
sich durch zumindest teilweises Öffnen des oder der
Druckentlastungsventile der Druck in der Systemdruck-
leitung reduzieren. Vorzugsweise sind das oder die
Druckentlastungsventile derart angeordnet, um im geöff-
neten Zustand einen Kurzschluss zwischen Hoch- und
Niederdruckleitung zum Drehwerksantrieb zu schalten.
Der Öffnungsgrad des oder der Druckentlastungsventile
bestimmt sodann die Durchflußmenge innerhalb des
Kurzschlusses und folglich den Grad der Druckreduzie-
rung im Hochdruckkreislauf.
[0011] In einer besonders vorteilhaften Ausführung
der Erfindung umfaßt die Überlastsicherung wenigstens
ein Druckbegrenzungsventil, insbesondere ein propor-
tional ansteuerbares Druckbegrenzungsventil. Der Aus-
gangsdruck des Druckbegrenzungsventils wird dabei als
Steuerdruck auf wenigstens ein oder vorzugsweise alle
Druckentlastungsventile geschaltet. Demnach läßt sich
über das Druckbegrenzungsventil der jeweilige Öff-
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nungsgrad des oder der Druckbegrenzungsventile aus-
regeln.
[0012] Vorzugsweise ist das Druckbegrenzungsventil
regelbar ausgeführt und die Überlastsicherung bzw. die
Steuereinheit der Überlastsicherung regelt in Abhängig-
keit der erfaßten Ausladung und/oder der Position des
Kranhakens den Ausgangsdruck des Druckbegren-
zungsventils und folglich den anliegenden Steuerdruck
an wenigstens einem Druckentlastungsventil. Der Sy-
stemdruck bzw. das resultierende Haltemoment am
Drehwerksantrieb sind demnach über das regelbare
Druckbegrenzungsventil in Abhängigkeit der erfaßten
Ausladung und/oder der Position des Kranhakens regu-
lierbar.
[0013] Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die Steu-
erleitung wenigstens eines oder aller Druckentlastungs-
ventile über mindestens ein Rückschlagsventil mit der
Systemdruckleitung des Drehwerkantriebs verbunden
ist. Vorzugsweise ist die Steuerleitung über wenigstens
ein Rückschlagventil mit der Zuführung der Systemd-
ruckleitung zum hydraulischen Drehwerksantrieb sowie
über wenigstens ein Rückschlagventil mit der Rückfüh-
rung der Systemdruckleitung verbunden.
[0014] Der hydraulische Drehwerksantrieb umfaßt
vorzugsweise wenigstens einen Hydromotor zur Ausfüh-
rung einer Drehbewegung des Drehwerksantriebs.
Zweckmäßig kann es sein, daß die erforderliche Halte-
kraft am Drehwerksantrieb durch das Antriebmoment
des Hydromotors erzeugt wird. Die vorliegende Erfin-
dung sieht daher eine entsprechende Ansteuerung des
Hydromotors über den vorliegenden Systemdruck vor,
um das anliegende Haltemoment in Abhängigkeit der
Ausladung und/oder Position des Hakens zu regulieren.
[0015] Darüber hinaus kann eine hydraulische Fest-
stellbremse vorgesehen sein, die zusätzlich oder alter-
nativ zum Hydromotor ein entsprechendes Haltemoment
auf dem Drehwerksantrieb aufbringt. Unabhängig von
der konkreten Ausgestaltung des Drehwerksantriebs
nimmt die erfindungsgemäße Überlastsicherung eine
entsprechende Regulierung des Steuerdrucks vor, um
das gewünschte Haltemoment über den Drehwerksan-
trieb aufzubringen.
[0016] So kann es zweckmäßig sein, daß zusätzlich
zur ausladungs- und positionsabhängigen Regulierung
des Haltemoments ein benutzerdefiniertes maximales
Grenzhaltemoment in die Ansteuerung wenigstens eines
Druckentlastungsventils einfließt. Besonders bevorzugt
wird ein derartiger Grenzwert bei der Ansteuerung des
proportionalen Druckbegrenzungsventils berücksichtigt.
[0017] Das Druckbegrenzungsventil kann grundsätz-
lich verschieden ausgebildet und angeordnet sein. Es
kann vorgesehen sein, daß die Ablassseite des Druck-
begrenzungsventils mit einem Tank des Systems ver-
bunden ist.
[0018] Das oder die Druckentlastungsventile können
selbst verschiedene Ausbildungen besitzen. Nach einer
vorteilhaften Ausführung der Erfindung kann mindestens
ein Druckentlastungsventil als Ventilpatrone bzw. soge-

nanntes Cartridgeventil ausgebildet sein.
[0019] Ferner kann die Überlastsicherung des Krans
in Weiterbildung der Erfindung ein Schaltventil umfas-
sen, das nur im energiebeaufschlagten Zustand die
Überlastsicherungsfunktion aktiviert. Beispielsweise
kann im nicht energiebeaufschlagten Zustand das
Druckentlastungsventil gesperrt sei, indem die Drucklei-
tung zwischen Druckbegrenzungs- und Druckentla-
stungsventil gesperrt ist.
[0020] Dem Schaltventil kann eine Wegerfassungs-
einrichtung, insbesondere eine Schaltstellungsüberwa-
chung zugeordnet sein, die die Schaltstellung des Schalt-
ventils überwacht und somit eine Fehlerdetektion ermög-
licht.
[0021] Die vollständige Überlastsicherung des Krans
ist nicht auf die Regulierung des Haltemomentes am
Drehwerk begrenzt, allerdings wurde der Einfachheit hal-
ber lediglich auf diese Funktion Bezug genommen. Die
Überlastsicherung kann grundsätzlich weitere Momente
und Kräfte am Kransystem messen, überwachen und ge-
gebenenfalls die einzelnen Kranantriebe passend an-
steuern, wie beispielsweise eine geregelte Ansteuerung
des Hubwindenantrieb zur Auslassung des Hubseils im
Überlastfall.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels und zugehöriger
Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen zei-
gen:

Figur 1: eine schematische Darstellung eines auf ei-
ner Offshore-Plattform installierten Offshore-
Krans mit einer Überlastsicherung nach einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
und

Figur 2: eine schematische Darstellung der Schal-
tung der hydraulischen Komponenten der
Überlastsicherung des Krans aus Figur 1.

[0023] Der in Figur 1 gezeichnete Kran 10 ist mittels
eines Drehwerks 30 um eine vertikale Achse A drehbar
auf einer Offshore-Plattform 20 gelagert. Er besitzt einen
um eine horizontale Wippachse wippbaren Ausleger 40,
über dessen Spitze ein Hubseil 50 abläuft, das zur Auf-
nahme der auf dem Schiff 90 gelagerten Last 100 dient.
Das Hubseil 50 kann mittels einer Hubwinde abgelassen
und eingeholt werden.
[0024] Der abgebildete Kran 10 ist mit einer Überlast-
sicherung ausgestattet, die bei einer Änderung des Last-
momentes eine Gefährdung für den Ausleger 40 des
Krans 10 vermeiden und die gesamte Kranstruktur gegen
Beschädigungen schützen soll. Die Überlastsicherung
umfaßt hierzu eine Steuereinrichtung, die mit einer
Lasthakenpositionserfassungseinrichtung verbunden
ist, die einerseits die jeweils auf den Kran 10 wirkende
Last sowie andererseits die jeweilige Position des Last-
hakens bzw. der angehängten Last 100 erfaßt.
[0025] Darüber hinaus umfaßt die Überlastsicherung
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einen Ausladungssensor, der die Ausladung des Krans
10, d. h. den horizontalen Abstand des von der Spitze
des Auslegers 40 ablaufenden Hubseils 50 von der ver-
tikalen Drehachse A des Krans 10 erfaßt und der Steu-
ereinheit der Überlastsicherung mitteilt.
[0026] Durch die erfindungsgemäße Überlastsiche-
rung soll das Moment am Drehwerk 30 begrenzt werden,
um potentielle Schäden am Ausleger 40 zu verhindern.
Beispielsweise kann der durch eine unvorhergesehene
Bewegung des Schiffes 90 hervorgerufene Schrägzug
des Hubseils 50 zu einem unzulässigen Lastmoment auf
die Kranstruktur, insbesondere auf das Drehwerk 30 füh-
ren. Eine Entlastung der Kranstruktur soll nun erfin-
dungsgemäß durch eine situationsabhängige Anpas-
sung des durch den Drehwerkantrieb aufgebrachten Hal-
temomentes erzielt werden, um eine Drehbewegung des
Krans 10 um die vertikal stehende Drehachse A im Über-
lastfall zu gewähren. Das maximal zulässige Moment auf
das Drehwerk 30 ist dabei abhängig von der Auslegung
bzw. der Position des Kranhakens am Hubseil 50.
[0027] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der
Schaltung zur Ansteuerung des Drehwerks 30. Wie der
Figur im Einzelnen zu entnehmen ist, umfaßt der hydrau-
lische Schaltkreis den Hydromotor 110, der über den Zu-
und Rückführung der Systemdruckleitungen 120, 120’
mit dem gewünschten Druck beaufschlagt wird, um eine
entsprechende Drehbewegung des Krans 10 um die
Drehachse A zu bewirken. Die Durchflußrichtung be-
stimmt dabei die Drehrichtung des Hydromotors 110.
Ferner wird über die Systemdruckleitungen 120, 120’ ein
definierbares Haltemoment eingestellt, mit dem der Hy-
dromotor 110 das Drehwerk 30 während der Kranarbeit
in Position hält. Das Druckniveau in den Systemdruck-
leitungen 120, 120’ wird in der Regel über eine in der
Figur 2 nicht dargestellte Hydraulikpumpe bestimmt.
[0028] Wie Figur 2 weiterhin zeigt, ist die Vorlaufseite
120 der Steuerdruckleitung des Hydromotors 110 mit ei-
nem Druckentlastungsventil 130 geschaltet, das in der
gezeichneten Ausführungsform eine sogenanntes Cart-
ridge-Druckventil ist und eingangsseitig mit der Spese-
druckleitung 120’ des Hydromotors 110 verbunden ist.
Zusätzlich ist ein weiteres, gegebenenfalls identisch auf-
gebautes Druckentlastungsventil 130’ vorgesehen, das
eingangsseitig mit der Systemdruckleitung 120 und aus-
gangsseitig mit der Systemdruckleitung 120’ des Hydro-
motors 110 in Verbindung steht. Im geöffneten Zustand
der beiden Druckentlastungsventile 130, 130’ sind die
zu- sowie rückführenden Systemdruckleitungen 120,
120’ kurz geschlossen, so daß Drucköl von der zufüh-
renden Seite 120 auf die rückführende Seite 120’ strö-
men kann und hierdurch der Hydromotor 110 und folglich
das Drehwerk 30 unter einem vorbestimmten Wider-
stand um die Drehachse A drehbar ist.
[0029] Das Öffnen der Druckentlastungsventile 130,
130’ wird hydraulisch über ein proportionales Druckbe-
grenzungsventil 140 gesteuert, das eingangsseitig mit
dem Hydrauliktank 160 verbunden ist und dessen varia-
bler Ausgangsdruck den anliegenden Steuerdruck an

den beiden Druckentlastungsventilen 130, 130’ be-
stimmt. Das Proportionaldruckbegrenzungsventil 140
wird dabei von der Steuereinrichtung der Überlastsiche-
rung in Abhängigkeit der vom Ausladungssensor
erfaßten Ausladung des Krans 10 sowie der von der
Lasthakenpositionserfassungseinrichtung bestimmten
Position des Kranhakens angesteuert, so daß das Öffnen
der beiden Druckentlastungsventile 130, 130’ und damit
der an den Speisdruckleitungen 120, 120’ anliegende
Systemdruck in Abhängigkeit der Kranausladung sowie
der Kranhakenposition bzw. des damit jeweils zugelas-
senen Grenzmomentes am Drehwerk bestimmt wird.
[0030] In Weiterbildung der Erfindung kann das Pro-
portionaldruckbegrenzungsventil 140 durch einen Reg-
ler 141 geregelt werden. Insbesondere wird dabei das
Proportionalventil 140 derart automatisch geregelt, daß
das vom Drehwerksantrieb gemessene Haltemoment
der zugelassenen Kranbelastung entspricht.
[0031] Zusätzlich zeigt Figur 2 ein 2/2-Wegeventil 150,
das in der Steuerdruckleitung zwischen dem Proportio-
naldruckbegrenzungsventil 140 und den beiden Druck-
entlastungsventilen 130, 130’ eingebunden ist. Dieses
Wegeventil 150 ist derart ausgebildet, daß es für einen
geschalteten Durchfluß energiebeaufschlagt werden
muß.
[0032] Nur in dieser Schaltstellung ist eine Betätigung
der beiden Druckentlastungsventile 130, 130’ über das
Druckbegrenzungsventil 140 überhaupt möglich. Im
nicht geschalteten Zustand ist demgegenüber die Aus-
gangsleitung des Druckbegrenzungsventils 140 ge-
sperrt, das Druckniveau in den Systemdruckleitungen
120, 120’ des Hydromotors 110 wird folglich
ausschließlich von der nicht dargestellten Hydraulikpum-
pe bestimmt. Folglich läßt sich die Funktion der Über-
lastsicherung über das Wegeventil 150 bequem an- und
abschalten.
[0033] Zusätzlich umfaßt das Schaltventil 150 einen
Stellungssensor bzw. Schalter 151, der die Stellung des
Schalters 150 angibt und vom System kontrolliert wird,
so daß eine Fehlerüberwachung ermöglicht ist.
[0034] Die Überlastsicherung kann beispielsweise de-
aktiviert sein, wenn sich der Lasthaken oberhalb der
Plattform 20 befindet. Andererseits kann die Überlastsi-
cherung dann aktiviert werden und das Haltemoment am
Drehwerk 30 abhängig von der Ausladung und Position
des Hakens reduziert werden, wenn sich der Lasthaken
unterhalb oder außerhalb der Plattform 20 in einer Stel-
lung befindet, die ein erhöhtes Gefährdungspotential für
das Auslegersystem bzw. den Kran 10 bedeuten könnte.

Patentansprüche

1. Kran, insbesondere Offshore-Kran, mit einem Dreh-
werk und einem hydraulischen Drehwerksantrieb,
wobei das Drehwerk über ein durch den hydrauli-
schen Drehwerksantrieb aufgebrachtes Haltemo-
ment in seiner Position gehalten wird,
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dadurch gekennzeichnet,
daß eine Überlastsicherung mit wenigstens einem
Erfassungsmittel zur Erfassung der Ausladung und/
oder Position des Kranhakens und mit wenigstens
einem Druckentlastungsventil vorgesehen ist, wobei
über wenigstens ein Druckentlastungsventil der am
hydraulischen Drehwerksantrieb anliegende Sy-
stemdruck in Abhängigkeit von der Ausladung und/
oder der Position des Kranhakens regulierbar ist.

2. Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß im nicht geöffneten Zustand des oder der Druck-
entlastungsventile das Haltemoment über die Druck-
einstellung einer mit der Systemdruckleitung ver-
bundenen Hydraulikpumpe definiert ist und im ge-
öffneten Zustand des oder der Druckentlastungs-
ventile die Zu- und Rückführung der Systemdruck-
leitung zum Drehwerksantrieb kurzgeschlossen
wird.

3. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Überlastsiche-
rung wenigstens ein Druckbegrenzungsventil, ins-
besondere ein proportionales Druckbegrenzungs-
ventil, aufweist, dessen Ausgangsdruck als Steuer-
druck auf wenigstens ein oder alle Druckentla-
stungsventile geschaltet ist.

4. Kran nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß das Druckbegrenzungsventil regelbar ist und
die Überlastsicherung in Abhängigkeit der erfaßten
Ausladung und/oder Position des Kranhakens den
Steuerdruck wenigstens eines oder aller Druckent-
lastungsventile über das Druckbegrenzungsventil
reguliert.

5. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerleitung
wenigstens eines oder aller Druckentlastungsventile
über mindestens ein Rückschlagventil mit der Sy-
stemdruckleitung des Drehwerkantriebs verbunden
ist, insbesondere über jeweils ein Rückschlagventil
mit der Zu- und Rückführung der Systemdrucklei-
tung des hydraulischen Drehwerksantriebs verbun-
den ist.

6. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der hydraulische
Drehwerksantrieb wenigstens einen Hydromotor
und gegebenenfalls wenigstens eine hydraulische
Feststellbremse aufweist, die einzeln oder in Kom-
bination das Haltemoment aufbringen.

7. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Systemdruck in
Abhängigkeit eines definierbaren Grenzhaltemo-
mentes einstellbar ist.

8. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein
Druckentlastungsventil in Cartridgebauweise aus-
geführt ist.

9. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein
Schaltventil vorgesehen ist, daß im nicht angesteu-
erten Zustand wenigstens ein Druckbegrenzungs-
ventil von wenigstens einem oder allen Druckentla-
stungsventilen absperrt.

10. Kran nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daß das Schaltventil wenigstens ein Schaltstel-
lungsüberwachungsmittel aufweist.
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